
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7152/1-Pr 1/82 

An den 

II-lf22t der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiodc 

191(2 lAS 

1982 -08- 09 
zu 20031J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 2003/J-NR/1982 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Kohlmaier, Dr. Schwimmer und Genossen 

(2003/J), betreffend die Reform der Arbeits- und Sozial­
gerichtsbarkeit, beantworte ich wie folgt: 

1. Die vom Ministerrat am 13.7.1982 beschlossene 

und in der Folge dem Nationalrat zugeleitete Regierungsvor­

lage eines Bundesgesetzes über die Sozialgerichtsbarkeit 
(Sozialgerichtsgesetz) unterscheidet auf Grund eingehender 

Beratungen nur noch zwischen Arbeitsrechtsstreitsachen 

(§ 45) und Sozialleistungsstreitsachen (§ 51). Dj.e Arbeits­

rechtsstreitsachen nach § 45 Abs.1 sind mit jenen des 

heutigen arbeitsgerichtlichen Verfahrens vergleichbar, die­

jenigen nach § 45 Abs. 2 erfassen im wesentlichen die An­

gelegenheiten, die heute zur rechtsprechenden Tätigkeit 

der Einigungsämter (Einigungskommissionen) gezählt werden. 

2. In allen Sozialgerichtssachen wird - im Ver­

gleich zu heute - eine Verfahrensbeschleunigung unter anderem 

deshalb eintreten, weil nach der Regierungsvorlage die 

Berufsgruppen und Berufsuntergruppen der fachkundigen Laien­

richter wesentlich reduziert werden, sodaß die Senate leichter 

gebildet werden können, die Streitigkeiten über die Gerichts­

zuständigkeit und ,Gerichtsbesetzung zurückgedrängt werden, 

selbst die heute für das bezirksgerichtliche Verfahren gel­

tende richterliche Anleitungs- und Belehrungspflicht er­

heblich erweitert wird, Befunde und Gutachten - sogleich 
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nach ihrem Einlangen bei Gericht - den Parteien zuzu­

stellen und Kollektivve~träge; zur Satzung erklärte 

Kollektivverträge, Festsetzungen von Lehrlingsent­

schädigungen und Mindestlohntarife nach ihrer Kund­

machung allen mit Sozialgerichtssachen befaßten Ge­

richten zu übermitteln sind. 

Für die heutigen Arbeitsgerichtssachen wird 

eine Verfahrensbeschleunigung weiters durch den Wegfall 

der Kostenvorschußpflicht und das grundsätzliche Neuerungs­

verbot im Berufungsverfahren erreicht werden. 
. . 

Für die Angelegenheiten der rechtsprechenden 

Tätigkeit der Einigungsämter (Einigungskommissionen) werden 

zusätzliche Verfahrensbeschleunigungen dadurch eintreten, 

daß unter erleichterten Voraussetzungen einstweilige Ver­

fügungen etwa über das Klagebegehren als solches, über den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, den UrlaUbsantritt 

.und die Herausgabe von Arbeitspapieren sowie Arbeitsgegen­

ständen erlassen und die Rechtsrnittelinstanzen in der Sache 

selbst entscheiden werden können. 

Für die Sozialleistungsstreitsachen werden zusätz­

liche Verfahrensbeschleunigungen dadurch bewirkt werden, daß 

die Klagsfrist grundsätzlich nur noch vier Wochen betragen, 

die Aufnahme von Beweisen (besonders von Befunden und Sach­

·verständigengutachten) vor der ersten Verhandlung erleichtert 

werden, der Fundus an medizinischen Sachverständigen durch 

den Hinzutritt von acht Entscheidungsorten in erster Instanz 

vergrößert, die zweite Instanz als Tatsacheninstanz auch 

im Falle einer Mangelhaftigkeit des Verfahrens in der Sache 

selbst entscheiden können wird und ein Versicherter, der 

in zweiter Instanz meritorisch Obsiegt hat, das Obsiegte 

sogleich erhalten und dieses nur unter besonderen Voraus­

setzungen zurückzahlen wird müssen, sollte er nachmals 

doch noch unterliegen. 

Hiezu.kommt, daß alle diese Bestimmungen nach 

dem allgemeinen Grundsatz auszulege~ sein werden, daß 

die Verfahren in Sozialgerichtssachen besonders rasch 

durchzuführen sind (§ ·39 Abs. 1 der Regierungsvorlage). 

4. August 1982 
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